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Tanzls- eıne iliale von Steinerkirchen der

kanische Forschungen, 19.) Verlag Traun, einer dem Kloster Kremsmünster
Dietrich Coelde Werl/Westfalen 1967 pleno lure inkorporierten Pfarrei. 1n
Brosch DM Pfarrer VC  3 Steinerkirchen erlieh im
Dem Ruf urück zu den ellen, den die 13, Jahrhundert die Filiale 15  am sSe1i-
Aggiornamento-Kommission 1 TAanzis- Kaplan, damit dieser dort die Seel-
kanerorden alg Leitmotiv gewählt hat, B ausübe; dieser Pfarrer bestellte also
kommt die Arbeit VO  3 ood über die nicht einen ViICar1ıus perpetuus, vermutlich

über Weisung des amals hiefür zuständi-bestätigte ege. der Minderbrüder entge-
ehrli be- Bischofs VO  3 Passau geschah amıE, Der Verfasser hat 51 wurde ischiham nı NUuTr von dermüht, erstmals den handschriftlich gesicher- Steinerkirchenten Urtext dieser Regel b  jeten. Damit Mutterpfarrei (dismembra-

sind die rüheren Ausgaben von Lemmens t10), sondern auch VO Stifte Kremsmüin-
und Boehmer er Wer Also cdie Uur- ster gelöst. Denn 15  am wurde ogleich
sprüngliche Textgestalt der franziskani- Weltpriesterpfarrei. Der 1 CIC, 1427
chen Frühregel lesen Un benützen will, }  S 5 niedergelegte Grundsatz, ine u55

muß ın Zukunft zZu dieser Ausgabe grei- einer Klosterpfarre errichtete Pfarre
ten. Zu diesem Zweck ware  - eine gesonderte freier bis  er Verleihung sein ollte,
Textausgabe in Kleinformat sehr wUuün- wurde also schon damals beachtet, während
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5Er Da:  D, und Anerkennung. der dem Benediktinerkloster Gt. Georgen-
In einem 'eil nımmt der Verfasser berg-Fiecht patronatsrechtlich unterstehen-
e5s| und Interpretation dieser den Urpfarre Kolsaß in Tirol) anzutühren
rdensrege kritisch tellung. Er betont er vermögen.
Ke „Man muß den ext ZUuerst richtig Da sich die Durgvogtei Wels, die die welt-
lesen, will 14l unbefangen alc histo- liche Schutzherrschaft über Fischlham 1Nne-
rische benutzen“ Aus der Er- hatte, später auch das Patronatsrecht über
kenntnis der Struktur dieses extes kommt diese Pfarre anmaßte, gelang Zeit-
Flood zu Ergebnissen, die teilweise Alter der Gegenreformation dem Kloster
Gegensatz eren Auffassungen Kremsmünster ıunter Hinweis auf apst-
hen. Damit ıst die rundproblema: der urkunden des 12. und 13., ahrhunderts,
Arbeit Wieder e steht der die als Filiale der Stiftspfarre
ganze Fragenkomplex der urfranziskani- Steinerkirchen ausweisen, seine Ansprüche
cschen Quellenlage auf. Je em wie auf ischiham anerkannt rhalten.
einer die Quellen interpretiert, wird sich wurde das Patronatsrecht des Osters
für d;  1ese oder jene Meinung entscheiden. über 15 jahrhundertelang
o0od ct+ellt sich auf d Seite von Eßer, eine Pfarre freier ischöflicher Verleihung
dem geistigen Urheber seiner e1 Aufs WäarT ischöflicherseits anerkannt, und
Ganze gesehen bedeutet Floods Disserta- schließlich gelang Ben Aus-
tion ınen  ‚a“ beachtlichen Fortschritt der einandersetzungen mit der Burgvogtei
Franziskusforschung, weil SI zuerst änen Wels, auch die Befreiung VC  5 der welt-
endgültigen Regeltext bietet und dann auf
Grund dessen 1 Einsichten vermittelt.
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Gründung Parochie freier bischöflicher Ver-
NNHOBLER 700 re Pfarre leihung WAarT, Klosterpfarre geworden, un
15  am (32.) Verlag Pfarramt Fischlham, z  v  W  \  Jar MNUur eshalb, eil sie re VOT-
Oberösterreich 1967. Brosch. her Filiale einer Klosterpfarre BEeEWESCH Wa

In der Not der Gegenreformation hattenDeschäftigt sich schon längere eit mit
die Passauer Bischöfe, da S12 Nn die nter-der Erforschung der Geschichte der Krems-
stützung durch das reformeifrige Klostermünsterer Pfarren; Studien über Wels und
Kremsmünster froh sein mußten, diese Ent-Falkenstein NO.) erschienen vierten

und fünften ahrbuch des Musealvereins
al n anderen Zeiten einen solchen Vor-

wicklung g gefördert, während S12 wohl
Wels und im 109, ahrbuch des 0O. Muse-
alvereins. vorliegende Untersuchung kaum geduldet hätten.
es 8il  =P mit der Geschichte der Zinnhoblers Untersuchung st+ellt ınen

für die in jeder Hinsidtt vollendete Aus­
stattung des Werkes. 
Schwaz/Tirol ]osef Steindl 

FLOOD DAVID ETHELBERT, Die Regula 
non bullata der Minderbrüder. (Franzis­
kanische Forschungen, 19.} (168.) Verlag 
Dietrich Coelde Werl/Westfalen 1967. 
Brosch. DM 22.-. 
Dem Ruf: Zurück zu den Quellen, den die 
Aggiomamento-Kommission im Franzis­
kanerorden als Leitmotiv gewählt hat, 
kommt die Arbeit von Flood über die nicht 
bestätigte Regel der Minderbrüder entge­
gen. Der Verfasser hat sich ehrlich be­
müht, erstmals den handsdtriftlich gesicher­
ten Urtext dieser Regel zu bieten. Damit 
sind die früheren Ausgaben von Lemmens 
und l3oehmer überholt. Wer also die ur­
sprüngliche Textgestalt der franziskani­
schen Frühregel lesen und benützen will, 
muß in Zukunft zu dieser Ausgabe grei­
fen. Zu diesem Zweck wäre eine gesonderte 
Textausgabe in Kleinformat sehr wün­
schenswert. Für die nicht geringe Mühe, 
die Flood mit dieser kritischen Edition auf 
sich genommen hat, gebührt ihm aufrichti­
ger Dank und Anerkennung. 
In einem 2. Teil nimmt der Verfasser zur 
Geschichte und Interpretation dieser 
Ordensregel kritisch Stellung. Er betont mit 
Recht: ,,Man muß den Text zuerst richtig 
lesen, will man ihn unbefangen als histo­
rische Quelle benutzen" (138). Aus der Er­
kenntnis der Struktur dieses Textes kommt 
Flood zu Ergebnissen, die teilweise im 
Gegensatz zu früheren Auffassungen ste­
hen. Damit ist die Grundproblematik der 
Arbeit berührt. Wieder einmal steht der 
ganze Fragenkomplex der urfranziskani­
schen Quellenlage auf. Je nachdem wie 
einer die Quellen interpretiert, wird er sich 
für diese oder jene Meinung entscheiden. 
Flood stellt sich auf die Seite von K. Eßer, 
dem geistigen Urheber seiner Arbeit. Aufs 
Ganze gesehen bedeutet Floods Disserta­
tion einen beachtlichen Fortsdtritt in der 
Franziskusforschung, weil sie zuerst einen 
endgültigen Regeltext bietet und dann auf 
Grund dessen neue Einsichten vermittelt. 
Somit haben wir allen Grund, dem Ver­
fasser zu seiner gelungenen Arbeit zu gra­
tulieren. 
Rom Luchesius Spätling 

ZINNHOBLER RUDOLF, 700 ]ahre Pfarre 
Fischlham. (32.) Verlag Pfarramt Fischlham, 
Oberösterreich 1967. Brosch. 
Z. beschäftigt sich schon längere Zeit mit 
der Erforschung der Geschichte der Krems­
münsterer Pfarren; Studien über Wels und 
Falkenstein (NÖ.} erschienen im vierten 
und fünften Jahrbuch des Musealvereins 
Wels und im 109. Jahrbuch des Oö. Muse­
alvereins. Die vorliegende Untersuchung 
beschäftigt sich mit der Geschichte der 
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Parochie Fischlham, die um 1267, jeden­
falls zwischen 1266 und 127 4, durch „Aus­
pfarrung" pfarrliche Selbständigkeit er­
langt hat. Interessant ist die Entstehung 
dieser Pfarrei. Fischlham war ursprünglic:h 
eine Filiale von Steinerkirchen an der 
Traun, einer dem Kloster Kremsmünster 
pleno iure inkorporierten Pfarrei. Ein 
Pfarrer von Steinerkirchen verlieh im 
13. Jahrhundert die Filiale Fischlham sei­
nem Kaplan, damit dieser dort die Seel­
sorge ausübe; dieser Pfarrer bestellte also 
einen vicarius perpetuus, was vermutlich 
über Weisung des damals hiefür zuständi­
gen Bischofs von Passau geschah. Damit 
wurde Fischlham nicht nur von der 
Mutterpfarrei Steinerkirchen (dismembra­
tio), sondern auch vom Stifte Kremsmün­
ster gelöst. Denn Fischlham wurde sogleich 
Weltpriesterpfarrei. Der im CIC, can. 1427 
§ 5 niedergelegte Grundsatz, daß eine aus 
einer Klosterpfarre neu errichtete Pfarre 
freier bischöflicher Verleihung sein sollte, 
wurde also schon damals beachtet, während 
die Fontes (V, Nr. 3548 und 3551) nur ein 
Beispiel vom Jahre 1743 (Loslösung der 
Peterskirche am Weerberg aus dem Bereich 
der dem Benediktinerkloster St. Georgen­
berg-Fiecht patronatsrechtlich unterstehen­
den Urpfarre Kolsaß in Tirol) anzuführen 
vermögen. 
Da sich die Burgvogtei Wels, die die welt­
liche Schutzherrschaft über Fischlham inne­
hatte, später auch das Patronatsrecht über 
diese Pfarre anmaßte, gelang es im Zeit­
alter der Gegenreformation dem Kloster 
Kremsmünster unter Hinweis auf Papst­
urkunden des 12. und 13. Jahrhunderts, 
die Fischlham als Filiale der Stiftspfarre 
Steinerkirchen ausweisen, seine Ansprüche 
auf Fischlham anerkannt zu erhalten. 1584 
wurde das Patronatsrecht des Klosters 
über Fischlham - das jahrhundertelang 
eine Pfarre freier bischöflicher Verleihung 
war - bischöflicherseits anerkannt, und 
schließlich gelang es nach langen Aus­
einandersetzungen mit der Burgvogtei 
Wels, auch die Befreiung von der welt­
lichen Vogtei zu erlangen. Seit 1622 ist 
Fischlham in temporalibus et spiritualibus 
dem Kloster Kremsmünster pleno iure 
unterstellt und wird mindestens seit 1640 
von Stiftspriestern seelsorglich betreut. Da­
mit war die Pfarre Fischlham, die seit ihrer 
Gründung Parochie freier bischöflicher Ver­
leihung war, Klosterpfarre geworden, und 
zwar nur deshalb, weil sie 300 Jahre vor­
her Filiale einer Klosterpfarre gewesen war. 
In der Not der Gegenreformation hatten 
die Passauer Bischöfe, da sie um die Unter­
stützung durch das reformeifrige Kloster 
Kremsmünster froh sein mußten, diese Ent­
wicklung sogar gefördert, während sie wohl 
zu allen anderen Zeiten einen solchen Vor­
gang kaum geduldet hätten. 
Zinnhoblers Untersuchung stellt einen 



ZU[dankenswerten, gründlichen Beitrag kongregation (1849—1869). (Bibliotheca
Kirchengeschichte Oberösterreichs dar und Cisterciensis, 5,.) Editiones Cistercien-
ist auch ür die rchliche Re  geschi ScS5, Roma 1967. TOS! 6009

eimat, noch weithin primarer Diese kirchengeschichtliche Dissertatio:Erforschung bedarf, von Belang. stutzt Sil  Q erstmalig auf e1in umfassendesnnsbruck Nikolaus (Jräass Aktenmaterial dem Vatikanischen
UTTER TITRUDO, Die Ordensgemein- fast ZOL Seiten umfafß: Ihr Kern ıst die

Geheimarchiv, das als Dokumentenanhang
esen und Verwirklichung e1s'

und der Liebe. Mit inem  ° Beitrag von Darstellung der Apostolischen Visitation
Alexander Gerken Patmos-Verlag, unt:  43 Schwarzenberg und Bischof
Düsseldorf 1967 Leinen DM 10.80. .  s SOWIe der damit gegebenen Bemühun-

en der Klöster un eınen gemeinsamenDas Buch kann auf ine ahrhunderte alte Kongregationsverband und AnschlufßLokaltradition in den Niederlande: zurück- den noch bestehenden Rest des Gesamt-blicken, G den Ordensstand unter der ordens. Bei der Auswertung der vorhande-Rücksicht des „gemeinsamen Lebens“ S1e|  ht. P1 Dokumente War si|  G- der Uutor derMit der Neubesinnung auf das Geheimnis Grenzen ewußt, die seinem Bem en under 1r gibt die Theologie der egen- Obijektivität BeEZOBCN 78) Er weiß
wart auch dem Ordensleben mächtige E die Problematik der historischenImpulse. Die moderne Fragestellung des Brauchbarkeit DMN Visitationsberichten U,Äüssig geschriebenen Bändchens vermeidet
gewagte Lehrmeinungen, sich Vielleicht besteht der Vorwurtf Recht,

daß dem Visitator vorerst ehervorzüglich Unterweisung der Ordens- ıne Ordnung der 2ußeren Disziplin tunkandidaten, als Tischlesung, Betrachtungs- Waäafl, und G1 durch eine @1 -buch und Exerzitienhilfe eigne lich ekundete Reformfreudigke: ZuUu sehrDas erste, von Dogmatiker exander eeindrucken ließ; der Autor miißte aberGerken erfaßte Kapitel 1st, theologisch gerechterweise auch dort Kritik üben, Wsehen, das ichtere und anspruchsvollere. eın Ergebnis nicht geine Pragmatik] wir!|  A cehr verdienstvoll O1 euen paßte. Man müß etu kritisieren, laß sichTestament her erarbeitet, Q die TIiSst- der S1La{i0r, wie es scheint, zZu (t VvVoniche Berufung und Würde alle Gläubigen
erfahren und die „Vollkommenheit“” des der Person, B. des es Ludwig Crophius
Ordensstandes einzig im p  itiven Be- von e1n, hatte einnehmen Rein C  *

rufungswillen Christi begründet und damals als 1nes der observantesten Klöster
seine erson ebunden -  ist ist auch der Kongregation, Jar aber einige 'zel

später das orgenkin: der zuständigen Visi-klar, daß die besondere Christusnähe nicht
eiınem Stand vorbehalten ist. Wir sollten tatoren. Der utor hätte arau hinweisen

F3  Önnen, dafß der Kardinal unterlassenaber vorsichtiger cseın mit der existenziali- hatte, die eigentliche Wurzel des künftigenstischen Versu er gegenwärtigen Übels sehen, laß nämlich die bte kaumTheologie, daß wır „VWesen hinter 1 Kloster residierten. jer ergäben sich„Verwirklichung“ zurücksetzen. Der grundsätzlichere Bedenken BeNn manchep  it  ( erufungswille Jesu Mas sich bei
vielen andidaten doch ım Verlangen nach Schlußfolgerungen der Arbeit. Die estre-
ıner  e größeren Christusnähe der „Voll- bungen der Visitation  S, Von kön-
kommenheit“ 3ußern. Ist da recht, HNen erst dann richtig beurteilt werden,
auf Lazarus, Mar  a und Martha (24) S ihre Auswirkungen ur  . die nächsten
verweisen? zZu SeCN, e in der weı Generationen studiert. Die ÄAnregungen

des Kardinals, das innerklösterliche Leben
na  H  he en kann? Müssen WIT Nominali-
Welt el SOKaT eine größere Christus- zu intensivieren, die Zahl der im Kloster

tätigen Mönche teigern, den geistlichensten eın und den an [1UX SU  © vIe.  ] gelten Nachwuchs etwa atıch durch chulengründunglassen, als A christlichen Werten hic et fördern, reichere Arbeitsmöglichkeiten für
MNUNC verwirklicht? I"l:' 4 das nicht cdie die Patres “n Stift celbst Zu schaffen, dieHoffnung ausklammern, ohne die 65 ke  ın Verbindung mıit den auswartıgen Oonventua-kirchliches Christentum gibt? len Zu stär'  .  ken, die Ausbildung der OvizenVielleicht sollte 1 auch Cn  vA  wa VOTr einer
Überbetonung des Charismatischen der und Kleriker ZU verbessern, wurden Z

Ordensberufung. Man miüifßte Sons fürch- WVC  ; Ahbt Theobald Grasböck, dem General-
ten, 1a cÄ| 1 noch einige wenige vikar der Jahrhundertwende, wörtlich über-
Schwarmgeister ın die en drängen, und eifrig betrieben. kommt
anderseits das Priestertum ınem  ‚ bloßen iın einigen Klöstern dieser eit z.u einer Art
„job“” abgewertet WIF:  d, inem eruf WIie Blüte, wenigstens der der Berute nach

einem Höchststand seit ihrem Bestand.
christen HNUr noch den
jedem anderen, und daf  S bei Laijen-

111 Diese Hinwendung ZU 1r innerklösterlichen„vewußten‘  C  j Leben ist  ® nicht zuletzt auch dem religiösenGlauben „erweckten“” gelten laäßt Leben atf den inkorporierten Pfarren ZU-
IVARD ON  Dl Die Entstehung der gekommen. der Kardinal ıne
österreichisch-ungarischen Zisterzienser- nderung SI! der inkorporierten

dankenswerten, grlindlichen Beitrag zur 
Kirchengeschichte Oberösterreichs dar . und 
ist auch für die Kirchliche Rechtsgeschichte 
unserer Heimat, die nodt weithin primärer 
Erforschung bedarf, von Belang. 
Innsbruck Nikolaus Grass 

DE RUITER TRUDO, Die Ordensgemein­
schaft. Wesen und Verwirklichung im Geist 
und in der Liebe. Mit einem Beitrag von 
Alexander Gerken. (153.) Patmos-Verlag, 
Düsseldorf 1967. Leinen DM 10.80. 
Das Buch kann auf eine Jahrhunderte alte 
Lokaltradition in den Niederlanden zurück­
blicken wenn es den Ordensstand unter der 
Rücksicht des „gemeinsamen Lebens" sieht. 
Mit der Neubesinnung auf das Geheimnis 
der Kirche gibt die Theologie der Gegen­
wart auch dem Ordensleben mächtige 
Impulse. Die moderne Fragestellung des 
flüssig geschriebenen Bändchens vermeidet 
gewagte Lehrmeinungen, so daß es sich 
vorzüglich zur Unterweisung der Ordens­
kandidaten, als Tischlesung, Betrachtungs­
buch und Exerzitienhilfe eignet. 
Das erste von dem Dogmatiker Alexander 
Gerken v;rf aßte Kapitel ist, theologisch ge­
sehen, das dichtere und anspruchsvollere. 
Es wird sehr verdienstvoll vom Neuen 
Testament her erarbeitet, daß die christ­
liche Berufung und Würde alle Gläubigen 
erfahren und die „Vollkommenheit" des 
Ordensstandes einzig im positiven Be­
rufungswillen Christi begriindet und an 
seine Person gebunden ist. Es ist auch 
klar daß die besondere Christusnähe nicht 
eine~ Stand vorbehalten ist. Wir sollten 
aber vorsichtiger sein mit der existenziali­
stischen Versuchung der gegenwärtigen 
Theologie, daß wir das „Wesen11 hinter 
der Verwirklichung" zurücksetzen. Der 
positi;e Berufungswille J esu mag sich bei 
vielen Kandidaten doch im Verlangen nach 
einer größeren Christusnähe oder „V?ll­
kommenheit" äußern. Ist es da recht, ihn 
auf Lazarus, Maria und Martha (24) zu 
verweisen? Ihm zu sagen, daß er in der 
Welt vielleicht sogar eine größere Christus­
nähe haben kann? Müssen wir Nominali­
sten sein und den Stand nur so viel gelten 
lassen, als er an christlichen Werten hie et 
nunc verwirklicht? Hieße das nicht die 
Hoffnung ausklammern, ohne die es kein 
kirchliches Christentum gibt? 
Vielleicht sollte man auch warnen vor einer 
Oberbetonung des Charismatischen an der 
Ordensberufung. Man müßte sonst fürch­
ten, daß sich nur noch einige wenige 
Schwarmgeister in die Orden drängen, 
anderseits das Priestertum zu einem bloßen 
job" abgewertet wird, zu einem Beruf wie 

j~dem anderen, und daß man bei Laien­
christen nur noch den „bewußten", im 
Glauben „erweckten" gelten läßt. 
NIVARD KONRAD, Die Entstehung der 
österreichisch-ungarischen Zisterzienser-

kongregation (1849-186?~· (Bi~liot~eca 
Cisterciensis, 5.) (334.) Ed1tiones C1sterc1en­
ses, Roma 1967. Brosch. L 6000. 

Diese kirchengeschichtliche Dissertation 
stützt sich erstmalig auf ein umfassendes 
Aktenmaterial aus dem Vatikanischen 
Geheimarchiv, das als Dokumentenanhang 
fast 200 Seiten umfaßt. Ihr Kern ist die 
Darstellung der Apostolisdten Visitation 
unter Kardinal Schwarzenberg und Bischof 
Hille sowie der damit gegebenen Bemühun­
gen der Klöster um einen gemeinsamen 
Kongregationsverband und Anschluß an 
den noch bestehenden Rest des Gesamt­
ordens. Bei der Auswertung der vorhande­
nen Dokumente war sich der Autor der 
Grenzen bewußt, die seinem Bemühen um 
Objektivität gezogen waren (78). Er weiß 
um die Problematik der historischen 
Brauchbarkeit von Visitationsberichten u. ä. 
Vielleicht besteht der Vorwurf zu Recht, 
daß es dem Visitator vorerst eher um 
eine Ordnung der äußeren Disziplin zu tun 
war und er sich durch eine äußer­
lich ' bekundete Reformfreudigkeit zu sehr 
beeindrucken ließ; der Autor müßte aber 
gerechterweise auch dort Kri!ik üben, '"!o 
ein Ergebnis nicht ganz m seme Pragmatik 
paßte. Man müßte etwa kritisieren, daß sich 
der Visitator, wie es scheint, zu sehr von 
der Person, z. B. des Abtes Ludwig Crophius 
von Rein hatte einnehmen lassen. Rein galt 
damals als eines der observantesten Klöster 
der Kongregation, war aber eini!e J:ihrzeh!'~e 
später das Sorgenkind der zustand1gen ~1s1-
tatoren. Der Autor hätte darauf hinweisen 
können daß es der Kardinal unterlassen 
hatte, die eigentliche Wurzel des künftigen 
Obels zu sehen, daß nämlich die Äbte kaum 
im Kloster residierten. Hier ergäben sich 
grundsätzlichere Bedenken gegen manche 
Schlußfolgerungen der Arbeit. Die Bes~e­
bungen der Visitation von 1852--1856 kon­
nen erst dann richtig beurteilt werden, wenn 
man ihre Auswirkungen für die nächsten 
zwei Generationen studiert. Die Anregungen 
des Kardinals, das innerklösterliche Leben 
zu intensivieren, die Zahl der im Kloster 
tätigen Mönche zu steigern, den geistlichen 
Nachwuchs etwa auch durch Schulengründung 
zu fördern, reichere Arbi;?itsmöglichkeiten für 
die Patres im Stift selbst zu schaffen, die 
Verbindung mit den auswärtigen Konventua­
len zu stärken, die Ausbildung der Novizen 
und Kleriker zu verbessern, wurden z. B. 
von Abt Theobald Grasböck, dem General­
vikar der Jahrhundertwende, wörtlich über­
nommen und eifrig betrieben. So kommt es 
in einigen Klöstern dieser Zeit zu einer Art 
Blüte, wenigstens der Zahl der Berufe nach 
zu einem Höchststand seit ihrem Bestand. 
Diese Hinwendung zum innerklösterlichen 
Leben ist nicht zuletzt auch dem religiösen 
Leben auf den inkorporierten Pfarren zu­
gute gekommen. Daß der Kardinal . eine 
Änderung hinsichtlich der inkorporierten 
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